
ewegung in der innerdeutschen ÖOkumene
Kırchengemeinschaft zwıschen Baptısten und Lutheranern in Bayern empfiohlen‘

Es LST ho,  ungsvoll FÜr die weıtere Entwicklung der innerdeutschen Okumene,
ASssSs die neugewählte Ratsvorsitzende, Landesbischöfin Margot Kähmann, die Be-
deutung der innerdeutschen Okumene würdigt. Aus ihrer langjährigen Internatıio-
nalen Ökumene-Erfahrung weiß SIeE, dass weltweite Ökumenische Arbeit ihre
Glaubwürdigkeit verliert, wenn In einer deutschen Kleinstadt nıcht einer
nachbarschaftlichen Okumene zwischen einer Iutherischen Un einer NNO-
nıtiıschen (GJemeinde VO:  - nebenan kommt. Für die nähere Zukunft deutet sıich A
dass der Schritt VO:  \ einer personalen Okumene der Profile“ einer „profilierten
Okumene der Kirchen ' erfolgt.

An dem Beıspiel der bayerischen Konvergenzerklärung zwischen Baptısten und
Lutheranern wird erkennbar, welche Fortschritte die innerdeutsche ÖOkumene
macht. Allein die Tatsache des vorbehaltlosen, vertrauensvollen Dialogs 1St In
übersehbares Zeichen. Der Leiıter des Bensheimer Konfessionskundlichen Instituts,
Pfarrer Dr Walter Fleischmann-Bisten, Wr eıt der Veröffentlichung des baye-
rischen Dokuments der Meinung, dass der Umgang muit diesen Ergebnissen Un
Vorschlägen „offen 15 un der Rezeptionsprozess mıit Spannung erfolgt Un
nüchtern a  el werden‘‘ MUSS.* Nach dem Abschluss der Gespräche ZWIL-
schen der GEKE Un den europdischen Baptisten Im Jahr 2004 hätte wohl kaum
Jemand für möglich gehalten, dass INe solche Erklärung, WIe SIEC UU Bbayern VOr-

[iegt, In nächster eıt möglich WAÄAFre. Dieses Dokument zeigt den Willen zum TE
seıtıgen Verstehen Un die Bereitschaft 39 Voneinander FZUJ lernen und miteinander
Izu] glauben A& WIeE das Ergebnis der Lehrgespräche In seiner Überschrift SLENA-
1isiert. An diesem Dokument wırd zweierlei erkennbar, erstens nach den rund-
entscheidungen aller Kırchen In der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kırchen

gegenseıitiger Respektierung LST NUÜ:  - auf der Grundlage des gewachsenen
Vertrauens geduldige Kleinarbeit nÖötLZ, weılıtere konkrete Schrıtte Iun kön-
HENL, die theologisch 2zuf verankert ind. Es beginnt die eıt der Wr kleinen, aber
HÜn durch die Rezeption verbindlichen Schritte. Zweıtens: Hle Partner MUSSEN In
den zwischenkirchlichen Dialogen ihre Posiıtionen überprüfen, verantwortIun@sS-
voll aufeinanderzuzugehen. In diesem Fall el das. die täuferischen Baptisten
Un die konfessionell ortentierten Lutheraner. Schließlic 1st auch das Instrument

Abdruck id H 03 ff und 1m nterne http://www.giItp.de/downloads/Konvergenz-
dokument_ Voneinander_lernen_miteinander_glauben_%28BALUBAG%29.pdf.
Walter Fleischmann-Bisten: ‚„ Voneinander lernen mıteinander glauben  eb Kommentar
des Leıters des Konfessionskundlichen Instituts ZU Taufdokument bayerischer Luthera-
NeEeT und Baptısten. In Maternaldienst des Konfessionskundlichen Instıtuts, Jg
(2009), eft S uch Martin Friedrich ‚„ Voneinander lernen miıteinander glauben  6
Ist Kırchengemeinschaft zwıschen Baptısten und Lutheranern möglıch? In Materı1al-
cienst des Konfessionskundlichen Instituts, Jg (2009) eft 4, 76-78
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der Leuenberger Konkordtie den Jeweils Gegebenheiten UANZUDUASSENLL, ohne
die einende Kraft verlieren.

Nach sechs Jahren intensıven Dıalogs legten in ayern Baptısten und Luthera-
NCT als rgebnıs eın „Konvergenzdokument“ VOIL, das als rundlage ZUr Erklärung
VON voller ‚„Kırchengemeinschaft” zwıschen den dortigen Partnern erarbeıtet
wurde. Inzwıschen ist den kırchlichen remılen mıt der Bıtte zugeleıtet,
prüfen und dıie erforderliıchen Schritte in dıe Wege leiten. ıne weıtgehende
inıgung zwıschen dıesen beiıden Iradıtiıonen WAar bısher auf europäischer Ebene 1n
Verbindung mıt der Leuenberger Konkordıie und der Gemeininschaft Evangelıscher
Kıtchen in kuropa noch nıcht erreichen.“ Manche Beobachter sınd
überrascht, dass Baptısten sıch weıtreichenden, theologischen überzeugend
dargelegten Schritten auch in der Tauffrage bewegt haben Man darf dabe1 nıcht
übersehen, dass gerade auch dıe utherische Regionalkırche in der Nachfolge der
Bıschöfe Hans Meı1iser und ermann Dietzfelbinger bısher kaum erwarteten
Denkschritten bereıt WAäl. DiIie Überschrift ‚„„Voneınander lernen mıteinander glau-
ben  c. über dem „Konvergenzdokument” hat in den bayerischen Gesprächen eınen
sıchtbaren, geradezu zeugnıshaften Ausdruck gefunden

Auf Seiıten der Baptısten ist 1n deren ‚„„.Glaubensbekenntnis“ „Rechenschaft VOoO

G:lauben‘, ZU Thema der „getrennten ırchen“ festgestellt: „ Jesus Christus baut
seine Gemeıjunde in den verschledenen Kırchen und Gemeinschaften. och kann

der Verschiedenheıiten und Irrtum und Schuld auf allen Seıiten nıcht der
Wılle ottes se1n, dass konfessionelle Schranken dıe sıchtbare Gemennschaft aller
Glaubenden und damıt ıhr glaubwürdiges Zeugn1s VOT er Welt verhindern. Des-
halb beten WIT muıt den Chrısten der SaNzZCH Erde um TNEUECTUNG er (GGeme1inden
und Kırchen, dass mehr gegenseıtıge Anerkennung möglıch werde und (jott uns
der Einheit ühre, dıe ıll Schon eute ist nıcht 1Ur Aufgabe einzelner F1LS-
fen* AdUus verschlıedenen Kırchen, sondern dieser Kirchen selbst,? Aaus der Irennung
heraus mOglıche Schritte aufeınander hın (un, vorhandene Vorurteıile abzubauen
und Eiıinwände gew1ssenhaft formuheren und vertretem voneınander ler-
nen,® füreinander beten und gemeiınsam Chrıistus verherrlıchen In Zeugn1s
und Dienst.‘‘/ Dieser bsatz AdUus der innerbaptıstiıschen „Übereinstimmung der

Wilhelm Hüffmeier Iony jock Hg.) Dıalog zwıschen der Europäischen Baptıstischen
Föderatıon und der Gemeinschaft Evangelıscher Kırchen in kuropa ZUT

Te und Praxıs der Taufe Leuenberger exXte 91 TankTIuU: 2005 Darın: Der Anfang des
christliıchen Lebens und das Wesen der Kıirche. Ergebnisse des Dıalogs zwıschen ERBF und
EKE, 2()—51 49)
Hıer ist dıe tradıtionelle baptıstische Bezıehung ZUrTr Evangelıschen Allıanz testgeschrie-
ben
Danach ist 1er cdıe (ftfenheıit für dıe ökumeniısche ewegung formuhert.
Diese Formulı:erung ist In cdıie inhaltlıche Überschrift des Konsensdokuments eingeflos-
SCI]
und Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden In Deutschland (BEFO) Rechenschaft
VO' Glauben . Ausgabe nacC Dıie „Rechenscha: VOIIL Glauben“‘ ist ach
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Geme1inden 1mM Glauben‘“‘ ist 1ne Selbstverpflichtung, der die Teilnehmer der bap-
tistıschen Dialoggruppe 1m Eınvernehmen mıt dem Präsıdium ihrer gesamtkırch-
lıchen Leıtung gefolgt Sind.

Im Bereich der EKD ist 2001 ein Votum ZUT Frage der „Kırchengemeinschaft
nach evangelıschem Verständnıs‘‘ abgegeben worden, das ıne hochrangig besetzte
Theologenkommission erarbeıtet hat Darın el ZUT „Beziıehung den Baptıs-
ten  xx über dıe baptıstische Taufpraxıs und ihrer /uordnung VOonN Glauben und Jaufe,
dass S1Ee ‚„„VON den reformatorischen Kırchen L1UT bedingt geteilt wırd““ und dass ıne
„Klärung des JTaufverständnisses der Baptısten unverzıchtbar 1SfE S Das deutet 1ne
rıchtungweisende Entwiıcklung war würden sıch bayerıische Lutheraner nıcht
dus Hannover durch dıie hre theologıschen Themen vorschreıiben lassen.
Aber das gesamt-landeskirchliche Interesse einer Lösung anstehender Fragen ist
doch dokumentiert.?

DIie Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kırche VEEKD): VOn der dıe baye-rischen Lutheraner e1in Teıl sınd. sıieht die Möglıchkeıit der Kıirchengemeinschaft
mıt den „tradıtionellen ırchen‘ unter folgender Bedingung: ‚„ Wenn mıt anderen
Kırchen ine Übereinstimmung 1m Verständnis des Evangelıums festgestellt WCI-
den kann, ist für dıe lutherische Kırche Kırchengemeinschaft mıt ıhnen möglıchDas ist der Fall, WCNN die beteiligten Kırchen gemäß ihrem Bekenntnis und ihrer
Ordnung entsprechend mıt dem Evangelıum un! den Sakramenten umgehenDann können dıe Kırchen dem dadurch RKechnung dass S1e untereinander
Kırchengemeinschaft in Wort und Sakrament erklären und praktızıeren Kırchen-
gemeınschaft ist dort ausgeschlossen, das geme1insame Verständnis des Evange-lıums nıcht als gegeben anerkannt werden kann.‘‘!9

e1m vorgelegten lutherisch-baptistischen ext 1st durch se1ıne Gedankenfüh-
Tung, Argumentatıon und Schwerpunktsetzung unschwer erkennen, dass der
Anstoß diesem UuUCNH, auf regıonaler Ebene geführten Lehrgespräch i1ne olgeder oben erwähnten Leuenberger Konsultationen 1im ENSCICH WIe 1m weıteren Sinne
1ST

der Präambel der Verfassung des BEFG 1ne „Zusammenfassende Auslegung der HeılıgenSchrift“‘ und wırd als „Glaubensbekenntnis‘‘ bezeıichnet.
Kırchenamt der Evangelischen Kırche In Deutschland. Kırchengemeinschaft ach ‚Van-
gelıschem Verständnis Eın otum ZU geordneten Mıteinander bekenntnisverschiedener
Kırchen. Hannover 2001;
Natürlıch ann die EKD N1IC. einselt1ig feststellen, Was „Kırchengemeinschaft ach ‚Vall-
gelıschem Verständnis‘‘ 1SL. Sıe ann das .„landeskırchliche Verständnis‘‘ formulieren. DIe
Feststellung des „evangehschen“‘ Verständnisses ann 11UT Von allen betroffenen „CVANSC-1ıschen Kırchen“, 1so Landes- und Freıkırchen, gemeınsam erfolgen. Diese Aufgabeste och aus

10 Hans Krecht Matthias Kleiminger: Handbuch Relıg1öse Gemeinschaften und eltan-
schauungen, überarbeitete und erganzte Aufl 2006,
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Viel bewegung eıt dem Leuenberg Abschluss O /

Ursprünglıch Wr Leuenberg „dıe Ausgangsbasıs für eın Rückgängıigmachen der
xkommunikatıon AdUus der Reformationszeıt“ zwıschen Lutheranern und Refor-
milerten. So WalienNn dıie Lehrgespräche anfangs „„als ein Miıttel edacht, dıie noch sehr
OSse Kıirchengemeinschaft zwıschen diesen Kırchen festigen”. Miıt dieser 'OS1-
tıonıerung hat der amalıge Leuenberg Präsiıdent Wenzel Lohfft ın einem Brief
den Europa-Sekretär der Britischen Methodistenkirche etfer tephens dessen An-
irage nach einer methodiıstischen Beteiligung abgelehnt. .„Dies schlene unls e1in

Schritt sein, “ schrieb Professor Lohff, „und die Annahme der Konkor-
die schlene uns wegen -der Bedeutung 1m Netz der lutherisch-reformierten Bezıie-
hungen nıcht unbedingt gee1gnet se1IN, dıesen Schritt konkretisieren.‘‘!

Inzwıischen hat die nunmehr als Gemeinschaft Evangelischer Kirchen In Europa
(GEKE) firmıerende Kırchengemeinschaft unübersehbare Schritte

Miıt der 19/2er Konkordie sınd die terrıtor1al organıslerten Konfessionskıirchen
zunächst N einer Art polıtıisch bedingter, regıonaler und konfessioneller Selbst-
isolıerung herausgetreten. Leuenberg stellte erstmals ein VON lutherischem Denken
bestimmtes Instrumentarıum mıt einem Weg ZUT Herstellung VOoNn Kırchengemein-
schaft erfügung. DiIe Konkordie ermöglıchte den Ghedkirchen der EKD,
1UN be1 den ıchen Synoden geme1ınsam das Abendmahl felern. Voraus-
Sseizung für dıie Teilnahme der Kirchengemeinschaft Wr 1ne Zustimmungser-
klärung den Leuenberger Ergebnissen, cdıe In Genf hınterlegt wurde. Das hıeß
Kırchengemeinschaft als Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft wurde erklärt
durch Zustimmung.

Schritte der Entwicklung für die Aufnahme der Methodisten
ıne Weıterentwicklung trat e1n, als dıe methodistischen Kırchen in KEuropa e1-

Nnen Anlauf ZUrTr Mitglıiedschaft für erforderlıch hıelten Die Evangelische
Europäische Versammlung In Budapest 1992 hatte ZUr olge, dass die Leuenberger
Gemeinschaft auf Wunsch der nıcht iıne zweıte protestantische Ebene

schaffen zugle1ic das europaweıte Vertretungsorgan evangelıscher Kırchen
neben dem Rat der Europäischen Biıschofskonferenzen und der Gemeinschaft der
rthodoxen unter der Führung des Patrıarchen VON Konstantinopel werden sollte
Weıiıl die Methodisten muıt europäischen Tisch sıtzen wollten. auch Mınder-
heıtenrechte 1im Blıckfeld ehalten. mussten S1e dıe Frage eıner Leuenberg-Mıt-
oglıedscha: LCUu tellen Nach iıhrer Aufnahme der Gespräche 994 wurde der Be1-
trıtt 99’/ vollzogen. Den Methodisten die volle Kırchengemeinschaft e1in y
wertvolles ökumeniıisches Gut, dass S1e diese nıcht einseltig durch ıne /ustiım-

Brief des Präsıdenten des Koordinierungsausschusses für cdie Leuenberger Lehrgespräche,
unterzeichnet VON und Vall Allmen 13 prı 1977 Veröffentlicht VO  — arl
Heinz O12 Dıie EmK und die Leuenberger Konkordie (Quellen) In EmK Geschichte,

Jg (?007)‚ eft Z 64-66
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mungserklärung egründen wollten S1e legten Wert aut CIM tförmliches Aufnahme-
verfahren dem dıe bereıts beigetretenen Leuenberg Mıtglıedskırchen ihre FU

ZÜHT: Aufnahme der Methodisten geben ollten Natürlıch SINSCH diesem
Verfahren theologische Gespräche VOILAUS, dıe 111C grundsätzliche Übereinstim-
IMNUNg festgestellt hatten.

Neue Elemente Iutherisch baptistischen Dialog
Inzwıischen sınd eıtere Elemente für dıe ökumenische KonsensfIindung ent-

wıickelt Ohne dıe Anwendung der ethode differenzierten Konsenses W alı
dıe Rechtfertigungserklärung 9099 ugsburg ohl kaum möglıch SCWESCH

DıiIe Analyse des bayerischen lutherisch baptıstıschen Dokuments lässt über dıe
Anwendung des „dıfferenzlerten Konsenses hıinaus e1ıtere Entwicklungen erken-
NCN Es scheıint als hätten diese ihren (ungenannten) Ausgangspunkt der Charta
(Decumenica ort kam öffentlichen gegenseılıgen Selbstverpflichtung
gegenüber den ökumeniıschen Partnern und natürlıch auch darüber hınaus. In
dem Ergebnis aus Bayern 1St Cc1N weıterer Schriutt erkennbar. Er rfolgt ı
Form, dıie IHNan als 4716 gegenseıtige In-Pflichtnahme aufgrund formuherter Emp-
fehlungen der beiden Partner ı einzelnen konkreten Fällen bezeichnen könnte.
Den Gıipfel der gegense1lgen Erwartungen und Zumutungen bılden Aspekte der
Taufprax1s DIie gegense1lgen „In Pfliıchtnahmen‘‘ zielen auftf dıe praktısche urcn-
führung Von Konsequenzen AdUus den Gesprächen hın dıe VON gegense1mulıgen
Vertrauensvorschuss SInd Das ZCIECH dem Dokument der bayerıschen
Lutheraner und bayerischen Baptısten CIN1SC jeweıls korrespondierende Hınweise

denen beıide Partner insbesondere ‚„ Voneınander lernen und mıte1ınander glau-
ben wollen

Kirchengemeinschaft 1987 Un 207
Auf diese offensıichtlich HeEiile Dımens1ion WECISCH Sprache und Struktur ders

nal erzlelten Dialog--Ergebnisse hın Eın Vergleıich mıt dem ebenfalls auf Leuenber-
SCI Basıs erreichten Ergebnis zwıschen der Evangelısch-methodistischen Kırche ı
Deutschland und der Vereinigten Evangelısc Lutherischen Deutschland
(VELKD) kann das konkretisieren und zugle1c den ökumenischen Fortschriutt
ZC18CNH

Am Maı 9085 wurden dıie bılateralen Gespräche zwıschen der EmK un! der
ELKD mıiıt „Abschlussbericht‘‘ dıe beteiligten Kırchen beendet Vorher
gab 082 bereıts ‚Berıicht" über dıie Lehrgespräche 12 Das bayerische
Ergebnıs 1St dagegen als „Konvergenzdokument‘‘ veröffentlicht Während CIH 99-
schlussbericht Konsenspapıer Punkt vermiuiıttelt C1iN „„Kon-
12 Vom Dıalog ZUr Kanzel und Abendmahlsgemeinschaft Eıne Dokumentation der Lehrge-

spräche un! Beschlüsse der kırchenleitenden remı1en (in AKf EmK un! Han-
nover / Stuttgart 1987 13 28
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vergenzdokument‘ eher den FEiındruck eines Doppelpunktes für einen gemeinsamen
weıteren Weg, der konvergierend aufeiınander uführt In dem VELKD-EmK-
Abschlussbericht werden für „einen weılteren Gang gemeınsamer Lehrgespräche“
vier Themenftelder benannt, „dıe keinen kirchentrennenden Charakter.. Da-
mıt sSınd weıter entwıckelnde Klärungen und Konsequenzen klar formuhert. DDas
„Konvergenzdokument” begrenzt dıe Aussagen fast ausschließlich auf die Konver-
CNZCNH in theologıschen Fragen. Volle Kirchengemeinschaft schließt aber auch,
und das darf keine Seıte übersehen, kirchenrechtliche Konsequenzen en Diese

für die weıteren Gespräche zwıschen der ELKD und der methodistischen
Kırche In Aussıcht gestellt. *

Volle Kirchengemeinschaft hat Konsequenzen FÜr el Seıten
Wıe notwendig dıe Klärung der kırchenrechtlichen Inhalte gerade für dıe Kır-

chenglıeder der Minderheıitskırchen 1st, erleben diese in konkreten zwıschenkiırch-
lıchen Begegnungen Besonders be1 arbeıtsrechtlichen Fragen, WENN 7B
Anstellungen für dıe Kındergärten geht oder dıe Belassung einer irüher AUSSCSDIO-
chenen Vokatıon LÜr Religionslehrer be1 einem Kırchenwechsel, INUSS die volle
Kirchengemeinschaft ıne NECUEC Rechtsbasıs egründen Ebenso ist die rage des
Konfessionswechsels ohne einen Kırchenaustritt als Überrtritt rechtlich klären.!*
Einerseıits eıl das aus theologischer Klarheiıt ufgrund der gegenseılt1igen Aner-
kennung konsequent 1st, andererseıts damıt 1ne aus der Landeskıiırche e-
tene, In ıne Kırche mıt Kırchengeme1nnschaft übergetretene Person NUN nıcht mehr
als Kırchenzuchtmaßnahme VO landeskıirchlichen Abendmahl ausgeschlossen
werden kann, eı1l dieses dıe Kirchengemeinschaft wıeder aufhebt. DiIie Praxıs
ze1gt: Der Abschluss VON Lehrgesprächen und dıe Erklärung VOoNn Kırchengemeıin-
schaft ist immer erst e1in Anfang, der mıt Leben gefüllt werden 11USS

FEine ungewöhnliche Partnerschaft
Auch in der Ausgestaltung iıhrer Kirchenstrukturen ZUE möglıchen verbindlichen

Partnerschaft hegt noch ein1ıge Arbeıt auf dem Tisch der Okumeniker. In Bayern
begegneten sıch WEe1 Kırchen völlıg unterschiedlicher Struktur. FEinerseıits dıe
Evangelısch-Lutherische Kırche In ayern S1ıe ist bıschöflich verfasst. Auf Be-
schluss des Landeskirchenrates wurde dıie Arbeıtsgruppe eingerichtet. Für dıe
Rezeption der Ergebnisse und die Bereı1itschaft ZU Vollzug voller Kırchengemein-
13 /Zu den In USSIC CHNOMUIMNCNCNHN weıterführenden Lehrgesprächen ist biısher N1IC DC-

kommen, obwohl seltens der EmK verschliedene Versuche gemacht wurden, gerade dıe
rage des Übertritts einer Klärung zuzuführen.

14 arl Heinz OL Übertritt und Übertrittsregelungen Zwiıischenkirchliche TODIEMEe und
ökumeniısche Perspektiven AUus freikiırchlicher 1C| In Athanasios ASdekis Klaus eter
Voß Hg.) rtchenwechse eın Tabuthema der Ökumene? Frankfurt aM 2004, ı E
auC: 227—-232).
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schaft g1bt 116 klare Struktur DIe Urtsgemeıinden werden miıt dieser WEI1TL-
gehenden Trage nıcht befasst Das baptıstısche Gegenüber 1SL CIn Bund VON inde-
pendenten (Gemeıinden dıe weıtgehende Rechte en WAar 1ST baptıstischerseıts
dıe FEınsetzung der Arbeıtsgruppe Benehmen MI1tL dem Präsıdium des Bundes
Evangelısch Freıikırchlicher (Gemeinden rfolgt aber die Urtsgemeıinden lassen
sıch iıhre Rechte nıcht N nehmen SO lıegt neben dem erreichten ONseNs der
Arbeıtsgruppe U  nn dıe Aufgabe VOT den Partnern herauszufinden WIC diese WCI

Ekklesiologien kompatıbel gemacht werden können Eınen rüheren Ansatz den
I11all ate zıehen wırd o1ıbt Von 9089 bıs 9972 hat die Vereinigte Evange-
lısch Lutherische Kırche Deutschland VELKD) mıt den Mennonıten Gespräche
eführt dıe schlıelßßlich gegenseıllgen Eınladung AL Abendmahl
„Eucharıstischer Gastbereıitschaft ührten Hıer haben erstmals 111e bıschöflich
verfasste Kırche und dıie Arbeıitsgemeinschaft Mennoniıtischer (Gemeılnden
Deutschland mıiıt äahnlıchen unterschiedlichen ekkles1alen Strukturen 15 WIC SIC

bayerıschen Dıalog vorhanden Sınd 116 g  S verbindlıche Erklärung abge-
ben können Es 1ST für dıe e1itere Entwıcklung verbindliıcher ökumenischer Ver-
einbarungen Deutschland hoffen dass beıde Partner Weg ZUT
Rezeption finden der sıch auch spater anderen Gesprächen zwıschen den
Freıikırchen als tragfähıg erweılst

Auch andere ufgaben Jleiben
Wenn dıe Kırchengemeinschaft zwıschen Baptısten und Lutheranern hoffentlich

verbindlichen Abschluss gekommen SCIN ırd stellen sıch verschlıedene
ufgaben noch dringender Ich kann SIC abschlıeßend 11UT kurz erwähnen
(1) DiIie JTatsache der Kırchengemeinschaft 1ST den kırchlichen Ordnungen der

beteiligten Kırchen verankern
(2) Allgemeın hat sıch dıe ACK- Klausel für dıe Fragen des Arbeıtsrechts bewährt

Es WAaTe hılfreich sehen dass durch dıe volle Kırchengemeinschaft dıe
freundschaftliche AI Klausel 116 verpflichtende Verbindlichkeit we1lter-
geführt ırd

(S3) DIie Praxıs dass 1U C111 Prozentsatz der Pfarrer und Pfarrerinnen
dıe Vo Kırchengemeinschaft weıliß und dass darüber hınaus Nıg Kennt-

15 Rainer Burkart Freikırchen Öökumeniıischen Dialog; [Jdo Hahn Hg.) (Oku-
INeNeE wohlnn‘? Hannover 1996 TEEF Vielleicht Ware hılfreich Raıner Burkart mMıiıt
SCINCN Erfahrungen hören als der mennonıtıischen Gesprächsteilnehmer In SC1-
91801 publızıerten Beıtrag auf die Fragestellung hın

16 Bericht VO 1  og Mennoniıten ex{fe der Nr 53

17
993 und Eucharıistische Gastbereıitschaft exte AUsSs der Nr 67 1996
DIe EmK hat iıhrer ehre; Verfassung und UOrdnung dıie bestehende Kanzel- un!en
mahlsgemeinschaft ı 681 bald ach dem SCINCINSAMECN Vollzug verankert. uch dıe
damals ı USSIC CHOMMECN! Möglıchkeit „Gastmitgliedschaft“‘ und „UÜber-
we1ısung‘1st VonNn der EmK her einselt1g er
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N1S darüber besteht, Was S1e. inhaltlıch bedeutet. Gerade die gegenseılt1ge „JIn-
Pflichtnahme ‘‘ erfordert 1ne umfassende Information, Jeweıils uch für die
nachwachsende Theologengeneratıon.

(4) DıIie Kırchenbeamten insbesondere der Personalabteilungen Kındergärten
USW.) sınd über die kırchenrechtlichen Folgen der Kırchengemeinschaft für
hre Anstellungsprax1s besser unterrichten.

(5) Im /usammenhang des Vollzugs der Kırchengemeinschaft mıt den Baptısten
ist dıe auf dem Hıntergrund der innerlandeskirchlich begonnenen Interpretation
der Leuenberger Konkordıe als ‚Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft““ 11U11-
mehr ıne Erweıterung wünschenswert. Dıiıe Leuenberger Texte sprechen VOn
‚Kanzel- und Sakramentsgemeinschaft“‘‘. Das bedeutet nunmehr ausdrücklich
„Kanzel-, Abendmahls- und Taufgemeinschaft‘.'®

(6) Schlıelßlich legt als gesamt-Ökumenische Aufgabe aller Beteıilıgten 1ne g-
meınsame Klärung der inhaltlıchen Bedeutung bereıts vollzogener Kirchenge-
meı1nschaften zue1nander auf dem T1ısch Welche praktıschen Konsequenzen
kann Ian z.B daus der gegenseıltigen Anerkennung der Ordınation ziıehen? ESs
geht also nıcht NUur kırchenrechtliche Fragen, sondern auch inhaltlıche
1mM Blıck auf dıe Übereinstimmung und dıe dadurch möglıch gewordenen prak-
tischen Konsequenzen.

In elıner Gesellschaft, dıe sıch immer welıter VO chrıistliıchen (Glauben und VOn
den verfassten Kırchen entfernt, ist jeder ökumeniısche Schritt, der nıcht zuerst kır-
18 Miıt cdieser Präzısiıerung der ursprünglıchen, auf zurückgehenden Leuenberger For-

mulıerung trıtt zusätzlıch dıe rage Ins Blıckfeld, auf welchem Wege ıne Erweıterung
der in Magdeburg Aprıl 2007 erfolgten gegenseıltigen Taufanerkennung Von bısher

ACK-Miıtgliıedskıirchen möglıch 1st.
19 Im EmK-VELKD-Dialog hat zwıschen Te1l Gesprächen in den Jahren 1980 bıs 1982

und ann TST wıeder 1985 1ne erkennbare Pause gegeben Offensichtlich das offene
Abendmahl be1 den Methodisten, das ın einer T VO'  — Glaubenden und Suchenden
uch Nıchtgetaufte YAREE Teilnahme zulässt, das Problem Damals uch innerhalb der
Landeskırchen ine Debatte dieser rage aufgebrochen, we1ıl in der damalıgen DDR
Studentengemeinden gab, die ine Zulassung hne Taufe praktızıerten. In den Lehrge-
sprächen konnte das aufgetretene Problem überwunden werden, nachdem dıie Auslegung
VO  En 111 ine entsprechende Öffnung be1l den Lutheranern ermöglıchte. ort he1ißt
‚„ Vom Brauch der Sakrament wırd gele! daß dıie akramen eingesetzt sınd N1IC alleın
darum, daß SIE Zeichen seı1en, e1 111a außerlich e Chrıisten kennen INUSC, sondern
ass Zeichen und Zeugnus sejen gottlichs Wıllens UuNs, uUuNnseren Glauben dadurch

erwecken und tärken (Zıt. der Dokumentatıon „ Vom Dıalog ZUrTr Kanzel- und
Abendmahlsgemeinschaft“‘, 22) In dem internationalen Dıialog zwıschen dem @z
rischen unı und dem eltrat Methodistischer Kırchen ( World Methodist
Councıl WMC| War darauf hingewlesen worden, Aass das Abendmahl als Miıttel der
Bekehrung eute NCUu bedacht werden verdient.) Das eichte 1985 für dıie gegenseılt1ige
Zustimmung. In dieser rage taucht In dem bayerıschen Konvergenzdokument dıie FOTr-
mulıerung auf: .„Lutheraner lehren, ass ZU) Abendmahl N1C alle geladen sınd, dıe te1l-
nehmen wollen, sondern alle, dıie T1S{US gehörennis darüber besteht, was sie inhaltlich bedeutet. Gerade die gegenseitige „In-  Pflichtnahme*““ erfordert eine umfassende Information, jeweils auch für die  nachwachsende Theologengeneration.  (4) Die Kirchenbeamten — insbesondere der Personalabteilungen (Kindergärten  usw.) — sind über die kirchenrechtlichen Folgen der Kirchengemeinschaft für  ihre Anstellungspraxis besser zu unterrichten.  (5) Im Zusammenhang des Vollzugs der Kirchengemeinschaft mit den Baptisten  ist die auf dem Hintergrund der innerlandeskirchlich begonnenen Interpretation  der Leuenberger Konkordie als „Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft“ nun-  mehr eine Erweiterung wünschenswert. Die Leuenberger Texte sprechen von  „Kanzel- und Sakramentsgemeinschaft‘“. Das bedeutet nunmehr ausdrücklich  „Kanzel-, Abendmahls- und Zaufgemeinschaft‘“.'8  (6) Schließlich liegt als gesamt-ökumenische Aufgabe aller Beteiligten eine ge-  meinsame Klärung der inhaltlichen Bedeutung bereits vollzogener Kirchenge-  meinschaften zueinander auf dem Tisch. Welche praktischen Konsequenzen  kann man z.B. aus der gegenseitigen Anerkennung der Ordination ziehen? Es  geht also nicht nur um kirchenrechtliche Fragen, sondern auch um inhaltliche  im Blick auf die Übereinstimmung und die dadurch möglich gewordenen prak-  tischen Konsequenzen.!?  In einer Gesellschaft, die sich immer weiter vom christlichen Glauben und von  den verfassten Kirchen entfernt, ist jeder ökumenische Schritt, der nicht zuerst kir-  !® Mit dieser Präzisierung der ursprünglichen, auf CA 7 zurückgehenden Leuenberger For-  mulierung tritt zusätzlich die Frage ins Blickfeld, auf welchem Wege eine Erweiterung  der in Magdeburg am 29. April 2007 erfolgten gegenseitigen Taufanerkennung von bisher  11 ACK-Mitgliedskirchen möglich ist.  19  Im EmK-VELKD-Dialog hat es zwischen drei Gesprächen in den Jahren 1980 bis 1982  und dann erst wieder 1985 eine erkennbare Pause gegeben. Offensichtlich war das offene  Abendmahl bei den Methodisten, das in einer Kirche von Glaubenden und Suchenden  auch Nichtgetaufte zur Teilnahme zulässt, das Problem. Damals war auch innerhalb der  Landeskirchen eine Debatte zu dieser Frage aufgebrochen, weil es in der damaligen DDR  Studentengemeinden gab, die eine Zulassung ohne Taufe praktizierten. In den Lehrge-  sprächen konnte das aufgetretene Problem überwunden werden, nachdem die Auslegung  von CA XIII eine entsprechende Öffnung bei den Lutheranern ermöglichte. Dort heißt es:  „Vom Brauch der Sakrament wird gelehrt, daß die Sakrament eingesetzt sind nicht allein  darum, daß sie Zeichen seien, dabei man äußerlich die Christen kennen muge, sondern  dass es Zeichen und Zeugnus seien gottlichs Willens gegen uns, unseren Glauben dadurch  zu erwecken und zu stärken ...“ (Zit. n. der Dokumentation „Vom Dialog zur Kanzel- und  Abendmahlsgemeinschaft‘‘, S. 22) In dem internationalen Dialog zwischen dem Luthe-  rischen Weltbund (LWB) und dem Weltrat Methodistischer Kirchen (World Methodist  Council [WMC]) war darauf hingewiesen worden, dass das Abendmahl als Mittel der  Bekehrung heute neu bedacht zu werden verdient.) Das reichte 1985 für die gegenseitige  Zustimmung. — In dieser Frage taucht in dem bayerischen Konvergenzdokument die For-  mulierung auf: „Lutheraner lehren, dass zum Abendmahl nicht alle geladen sind, die teil-  nehmen wollen, sondern alle, die zu Christus gehören ... darum sind nur alle Getauften  zum Abendmahl geladen.‘“  127darum Sınd UTr alle Getauften
ZU Abendmahl geladen  6

ON



chenpolıtische Interessen verfolgt, egrüßen und Öördern Hınsıchtliıch der
wünschenswerten Rezeption ist 1ne Beobachtung des römiısch-katholischen SYyS-
tematıkers und (kumenikers Lothar Ullrıch VON en Seıiten edenken Er
schrıeb Das Hauptproblem In der Rezeption VON Konvergenzdokumenten 1st, dass
„Ergebnistexte eıner ökumenıschen Konsensbildung“ andern 11UT schwer VCI-
mıtteln seıen, „„dıe nıcht dieser Konsensbildung teilgenommen haben‘‘.29 Metho-
dıstısche Kırchen en dıe Erfahrung gemacht, dass die gegenseıt1g geschenkte
Liebe und der eine, durch den Heılıgen Geilist gewirkte Glaube, gute Vorausset-
ZUNSCH dafür sınd, dass W1€e der Prophet Amos einmal bemerkt, „ZWEeI mite1lin-
ander wandern‘““, wei1l S1e. untereinander ein12 werden. Diese Öökumeniıische Wande-
Tung, während der sıch beıde Seliten verändern, damıt die CWONNCNCH Einsıchten
VonNn der Konvergenz ZU ONSsSeNSs führen, kann INan NUr mıt und offnungs-
vollen Segenswünschen begleıten

arl Heıinz VoLgt
arı Heinz Voigt LSE Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche und War Miıt-
glie der Okumene-Kommission der EKD.)

2U Lothar Ullrich: ONSENS- und Konvergenzdokumente. In Wolfgang Thönnitssen (u.a.
Hg.) Lex1iıkon der Okumene und Konfessionskunde, Freiburg 2007, Sp /10
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